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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

1234/J betreffend Novellierung des Gesetzes gegen unlauteren 

Wettbewerb, welche die Abgeordneten Anna Huber und Genossen am 

1. Juni 1995 an mich richteten, stelle ich fest: 

Punkte 1 bis 3 der Anfrage: 

Besteht die Absicht der vertraglichen Verpflichtung Österreichs 

zur Anpassung an die EU-Richtlinie durch eine Novelle des Ge­

setzes gegen den unlauteren Wettbewerb zu entsprechen? 

Bis wann ist mit der Vorlage eines diesbezüglichen Gesetzesent­

wurfes durch das Ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

zu rechnen? 
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Aus welchen Gründen sind bis dato durch das Wirtschaftsmini­

sterium keine Anstrengungen unternommen worden, die österreichi­

sche Rechtslage an die EU-Richtlinie anzupassen? 

Antwort: 

Die Richtlinie des Rates vom 10.9.1984 zur Angleichung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der. Mitgliedstaaten über 

irreführende Werbung (84/450/EWG) ist durch das Bundesgesetz 

gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG umgesetzt. 

Dem Art. 4 der Richtlinie betreffend die Einräumung der Klags­

befugnis an Personen oder Organisationen, die nach dem nationalen 

Recht ein berechtigtes Interesse an der Verhinderung irreführen­

der Werbung haben, ist insofern bereits ausreichend Rechnung 

getragen, als etwa der Bundesarbeitskammer, einer Organisation, 

die u.a. zur Wahrnehmung von Verbraucherinteressen berufen ist, 

die Aktivlegitimation gemäß § 14 UWG eingeräumt ist. 

Unbeschadet dessen besteht seitens des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Angelegenheiten die Bereitschaft, auch dem Verein 

für Konsumenteninformation im Zusammenhang mit irreführender 

Werbung Klagsbefugnisse zuzuerkennen. Diesbezügliche Gespräche 

mi t den beteiligten Kreisen, insbesonders auch mit dem Bundes­

ministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz , sind bereits 

seit längerem im Gange, mangels positiver Stellungnahme des 

Vereins für Konsumenteninformation jedoch bislang zu·· keinem ab­

schließenden Ergebnis gelangt. 

Sollte die Vereinsleitung von sich aus die Bereitschaft zur Über­

nahme dieser Aufgabe erklären, könnte eine entsprechende Novellie­

rung des UWG erfolgen. 
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Was die im Art. 6 der Richtlinie angesprochene sogenannte "Beweis­

lastumkehr" betrifft, ist die entsprechende Umsetzung durch die 

jahrelange ständige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zu 

§ 2 UWG gewährleistet. 

Art. 6 bestimmt lediglich, daß die Mitgliedstaaten z.B. den Ge­

richten Befugnisse zu übertragen haben, die sie ermächtigen, in 

Verfahren wegen irreführender Werbung gemäß Art. 4 der gegen­

ständlichen Richtlinie vor den Zivilgerichten 

a) von Werbenden Beweis für die Richtigkeit von in der Werbung 

enthaltenen Tatsachenbehauptungen zu verlangen, wenn ein 

solches Verlangen unter Berücksichtigung der berechtigten 

Interessen des Werbenden und anderer Verfahrensbeteiligter im 

Hinblick auf die Umstände des Einzelfalles angemessen er­

scheint, und 

b) Tatsachenbehauptungen als unrichtig anzusehen, wenn der gemäß 

Buchstabe a) verlangte Beweis nicht angetreten wird oder wenn 

er vor dem Gericht für unzureichend erachtet wird. 

Der Oberste Gerichtshof geht in seiner Rechtsprechung über die 

Fälle der Alleinstellungswerbung hinaus davon aus, daß eine Be­

weislastumkehr eintritt, wenn der Kläger mangels genauer Kenntnis 

der Tatumstände ganz besondere, unverhältnismäßige Beweis­

schwierigkeiten hat, während dem Beklagten diese Kenntnisse zur 

Verfügung stehen und es ihm daher nicht nur leicht möglich, 

sondern nach Treu und Glauben ohne weiteres zumutbar ist, die 

erforderlichen Aufklärungen zu geben. Kommt der Beklagte seiner 

in diesen Fällen bestehenden Beweispflicht nicht nach, so kann 

das Gericht von der Unrichtigkeit der beanstandeten Angabe aus­

gehen (vergleiche beiliegende Entscheidungen: OGH vom 8.2.1977, 

ÖBI. 1977, 71; OGH vom 14.9.1982, ÖBI. 1983, 42; OGH vom 

21.2.1984, ÖBI. 1984, 97)~ 
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Wirtschaftsminister 

Im Hinblick auf diese Judikatur und darauf, daß nicht zu be­

zweifeln ist, daß der Oberste Gerichtshof seine diesbezüglich 

aufgestellten Rechtsgrundsätze im Hinblick auf die in Rede 

stehende Richtlinie weiterhin aufrechterhalten wird, 

legistische Maßnahmen in diesem Bereich entbehrlich. 

Beilagen 

waren 
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Aus der Spruchpraxis 

Recht eine Irreführung des publikums über die Menge 
der bei ihnen vorhandenen Warenvorräte und damit 
einen Verstoß gegen S 2 UWG angelastet. 

An dieser rechtlichen Beurteilung kann entgegen 
der Meinung des RekG auch die Bezeichnung des in 
Rede stehenden Fernsehgerätes als .,Ausstellungsgerät" 
nichts ändern: Der mit den Gebräuchen im Elektro­
gerätehandel nicht vertraute Durchschnittsinteressent 
wird einen solchen Hinweis. wie die K1 mit Recht be­
tont, lediglich dahin verstehen, daß die 5 e s Einzel­
stück aus irgendeinem Grund - etwa deshalb, weil es 
nicht mehr originalverpackt ist oder bereits zu Vorführ­
zwecken benützt wurde. möglicherweis~ aber auch we­
gen plötzlich aufgetretener, kurzfristiger Lieferschwie­
rigkeiten (vgl OGH 4. 2. 1964, 4 Ob 302/64 - Volks­
fernsehapparat - ÖBI 1964, 99; 23. 5. 1967, 4 Ob 
325/67 - Kühlschrank-Werbung - ÖBI 1967, 135) -
nur für das Schaufenster bestimmt und daher nicht 
verkäuflich ist; er wird aber gerade aus der Schaustellung 
eines solchen mit einer Preisangabe versehenen "Aus­
stellungsgerätes" auf das Vorhandenseiri weiterer. zum 
Verkauf bereitgehaltener Exemplare des gleichen Gerä­
tes im Geschäftslokal schließen und die erwähnte Be­
zeichnung keinesfalls, wie das RekG meint, als Hinweis 
darauf auffassen, "daß es sich bei dem in der Auslage 
befindlichen Exemplar nur um ein bereits individuali­
siertes Angebot handle". Wenn die Bekl möglichen 
Mißverständnissen in der Richtung, daß auch sie TA­
TUNG-Fernsehgeräte verkaufen könne, vorbeugen und 
das interessierte Publikum davon in Kenntnis setzen 
wollte, daß der im Schaufenster ausgestellte Apparat 
das einzige bei ihr vorhandene Gerät dieser Type war, 
dann hätte sie das betreffende Gerät klar und deut­
lich als Einzelstück kennzeichnen müssen; die von ihr 
tatsächlich gewählte Bezeichnung als ,.Ausstellungsge­
rät" reichte dazu jedenfalls nicht aus. zumal sie, wie 
schon erwähnt, viel eher den gegenteiligen Eindruck er­
wecken konnte. 

Erweist sich aber der Unterlassungsanspruch der 
Kl schon aus dem Grund des j 2 UWG als gerecht­
fertigt, dann br<l.ucht auf die Frage, ob und unter· 
welchen Voraussetzungen der Verkauf einer beim Kon­
kurrenten erworbenen Ware unter dem Einstandspreis 
schon ans ich sittenwidrig ist und ob das Begehren 
der K.l infolgedessen auch unter diesem Gesichtspunkt 
begründet wäre, nicht weiter eingegangen zu werden. 

1. 5 2 UWG: a) Die Werbung eines Fernunter­
richtsinstitutes mit Lichtbildern, auf denen mündlicher 
Gruppenunterricht gezeigt wird, ist bei Fehlen eines 
deutlichen Hinweises darauf. daß diese Bilder bei einem 
ausländischen Schwesterinstitut aufgenommen wurden, 
dann zur Irreführung des angesprochenen Publikums 
geeignet, wenn das werbende Unternehmen einen solchen 
Unterricht in einem den bildlichen Darstellungen ent­
sprechenden Ausmaß tatsächlich (noch) nicht erteilt. 

b) Die von der Rechtsprechung für bestimmte Fälle 
der Alleinstellungswerbung bejahte Verschiebung der 
Beweislast - iS einer Verpflichtung des Bekl zur Dar­
legung der Richtigkeit seiner Behauptungen - muß ganz 
allgemein überall dort gelten, wo es bei einer als irre­
führend beanstandeten Werbebehauptung dem außerhalb 
des Geschehensablaufes stehenden Kl im Einzelfall m<l.n­
gels genauer Kenntnis der Tatumstände unmöglich ist. 
den Sachverhalt von sich aus aufzuklären. während an­
dererseits dem Bekl die entsprechenden Kenntnisse zur 
Verfügung stehen und es ihm daher nicht nur leicht mög­
lich, sondern nach den Grundsätzen von Treu und Glau-
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ben auch ohne weiteres zumucbar ist, die erforderlichen 
Aufklärungen zu geb.:n. Kommt der Bekl der in solchen 
Fällen anzunehmenden Dnlegungs- und Beweispflicht 
nicht nach. dann kann das Gericht von der Unrichtigkeit 
der beanstandeten Werbeangabe ausgehen. 

2. § 1~ UWG: ~) Auch eine in Liquidation befind­
liche P.:rsonenges.:llschaft bringr iS dies<!r Gc=setusstelle 
"Waren oder Leistungen ... in den geschäftlichen Ver-
kehr". . 

b) (j 406 ZPO:) Auch b.:i Unterlassungsansprüchen 
ist grundsätzlich auf die Sach· und Rechtslage zur Z<!ic 
des Schlusses der mündlichen Verhandlung in erster In· 
stanz abzusteUen. Einem l1nterlassungsbegehren nach 
dem UWG kann daher nur dann stattgegeben werden, 
wenn sowohl der rechtswidrige Eingriff als auch die Wie· 
derholungsgefahrnoch im Zeitpunkt des Verhandlungs­
schlusses weiterbestehen. 

OGH 8. 2. 1977,4 Ob 387/76 WLG Wien 3 R 
118/76; HG Wien 19 eg 183/74) - Fer'nschul-Gruppen­
unterricht. 

Die Bekl betreibt ein Fern!ehrinstitut im Standort Wien 4 .• 
F-Gasse 3. Das von ihr zumindest bis Ende 1973 an Inter· 
essenten versendete "Unterrichtsprogt'amm" enth.ält auf S 10 
zwei Photographien. deren eine eine Schülerin mit einer Kurs­
unterlage zeigt, welche offenbar den Schnitt durch ~in H~rz 
darstellt und auch einen Text enthält: auf d~m zw~iten Bild ist 
eine Gruppe von Schülern zu sehen. denen ein Tierpräparat ge· 
ze~ wird.. Zwei andere Photoguphien finden sich auf S 12: Die 
obere zeigt den .. Intensivunterricht im Sprachlabor", die untere 
"eine Studiengruppe an der Arbeit im Experimentallabor". 
Zwischen diesen Bilderseiten ist auf S 11 ua nachstehender Text 
zu lesen: 

• .Die Wissensvermittlung eriolgt zuerst ... _ . durch Fern. 
untetTicht. In einem zweiten Schritt wird jedoch - soweit und 
in dem Umfang. wie <hs Lehrziel es erfordert - mit dem Fern­
unterricht mündlicher Unterricht kombiniert. Dieser ergän~t aU 
das.. was auch der beste Fernunterricht nicht bieten kann: Ex-
perimental. und Laborunterricht, Anschauungsunterricht ..... .. 

Eine weitere Photographie auf S 59 des "Unterrichtspro· 
gramms" zeigt eine Grupp~ von Schülern, die auf de: Maschine 
schreiben: der dazugehörige Begleitte:ct lautet - korrespondie­
rend zur Unterschrift des vorhergehenden Bildes: 

"Was zunächst gründlich im Fernunterricht erklüt wurde 
(hier: Maschinschreiben) ..... wird im mündlichen Unterricht 
zur Perfektion gebracht: Lehrgangsgt'uppe beim Schnellschreib. 
training." 

Im Aruchluß an das auf S 104 ganz unten beflndliche 
Impressum findet sich in eb~:lSO kleinem Druck fo~ender Hin-
WeLS.: 

,.Die Photographien in diesem Programm sind im Unter­
richtsbetrieb unserer Schulen Stuttgart und Zürich aufg.:nom· 
men worden". 

In ihrer Olm 23. 7. 1974 überreichten Klage begehren 
die k1 Mitbe:werber die Verurteilung der Bekl, es ab seiot': zu 
unterlassen, in Werbeschriften zu behaupten und durch PhotC>­
graphien darzuStellen, daß die Bekl Experimentallabor-, Sprach. 
labor· und Anschauungsunterricht erteile und Maschinschreib­
rrainir.g biete. Das von der Bekl im Jahre 1974 in gljpßer Auflage 
venendete .. Unterrichtsprogramr .... enthalte Texc'e- und Bilder, 
die zur Irrefuhrung der beteiligten Verkehrskreise geeignet seien. 
Die Bek! vermittle hier den irrigen Eindruck, daß sie über ent­
sprechende Anlagen und R..iumlichkeiten verfüge, um den in den 
Bildern dargestellten Unterricht zu erteilen: tatsächlich sei diC3 
aber nicht der Fall. Der angesptochene Durc:hschnittsinteressent, 
welcher dem am Ende der Broschüre unterhalb des Impressums 
angebrachren Hinweis keinerlei Beachtung schenken werde, müsse 
nach dem Inh2Jt des .. Unterrichtsprogramms" annehmen, daß 
die Bekl in Österreich einen Unte:richt in der Form, wie er auf 
S 11 und 13 beschrieben ist, abhalte. Das entspreche aber nicht 
den Tatsachen. weil die Bek! weder die dazu notwendigen Ein­
richtungen habe, noch einen solchen Unterricht in illenfalls ihr 
.onse zur Verfilgung stehenden Räumen erteile. Das beanstan­
dete .. Unterrichtsprognmm" sei noch am 29. 1. 1974 versendet 
worden. ." 
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Demgegenüber behauptet die Bekl, daß die erstkl GmbH 
zwar persönlich haftende Gesellschafterin der zweiUtl GmbH & 
CO KG sei, selbst aber keinerlei geschiftliche Tätigkeit ausübe. 
Richtig sei, daß die Bekl an und für sich mit der ZweitKI in 
einem Wettbewerbsverhältnis stünde; die ZweitKl sei aber durch 
Eröffnu"ß des Konkurses über dols Vermögen des W~ter S in dols 
Liquidoltiorusudium getreten. so daß es ihr als nicht werbender 
Gesellschaft an einem Rechtsschutzinteresse fehle und $1e auch 
mit der Bekl in keinem Wettbewerbsverhältn~ mehr stehe.. Das 
"Unten-ichtsprogramm" sei bis 1973 versendet., im Laufe dieses 
Jahres aber durch die Broschüre "Das A·Fernstudien.Programm" 
ersetzt worden, welche die beanstandeten Abbildungen nicht 
mehr enthalre. Auch dols in Rede stehende •• Unterrichtspro­
gramm" habe aber keine irreführenden Ankündigungen, Behaup­
tungen oder Abbildungen enthalten: Es treffe ·zwar zu. daß es 
sich bei den auf S 10, 12 und 59 abgebildeten Unterrichtsräum· 
lichkeiten um solche einer Schwestergesellschaft der Beld in 
Zürich handle; auf diesen Umstand sei aber auf S 104 der bean­
standeten Broschüre ausdrücklich hingewiesen worden. Eine 
Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise sei nicht zu be­
fürchten, weil es nicht darauf ankomme, ob die Bekl einen be· 
stimmten Unterricht einige Zeit hindurch wegen Fehlens von 
Interessenten nicht erteilt habe, sondern nur darauf, ob sie in 
der Lage sei. einem Interessenten einen solchen Unterricht zu 
erteilen. Das sei aber tatsächlich der Fall: Den auf S 10 und 
59 abgebildeten Räumlichkeiten seien die Lehrsäle und Ein­
richtungen der Bekl in Wien 4., F-Gasse 3, zumindest gleich­
wertig. Zu diesen Schulräumen gehörten zwar weder ein Sprach· 
noch ein Experimentallabor, doch biete die Bekl ihren Fern· 
schülern in 'Zusammenarbeit mit einem anderen. ihr nahe­
stehenden. Wiener Institut sowohl die Möglichkeit eines Inten· 
sivunterrichtes in einem Sprachlabor als auch die praktische 
Versuchstätigkeit in einem Experimentallabor. Beide Einrich. 
rungen seien den abgebildeten Institutionen nicht nur tech· 
nisch gleichwertig, sondern in mancher Hinsicht sogar überlegen. 
Daß sie sich nicht in den Räumlichkeiten der Bekl befänden, 
sei unbeachdich, weil die Bekl derartiges nicht behauptet habe. 

Die KI hätten die beanstandete Druckschrift schon im 
Februar 1972 zum Gegenstand einer ExFührung gemacht; seit 
damals sei ihnen also der Inhalt dieser Broschüre bekannt. Da 
die Bekl die Werbung mit dem .. Unterrichtsprogramm" mit 
Ende 1973 eingestellt habe. sei der behauptete Wettbewerbs· 
verstoß verjährt. Dem an Frau Anna W gerichteten Schreiben 
v 29. 1. 1974 sei nicht die beanstandete Werbebroschüre, son· 
dem bereits der neue Katalog beigelegen. Da die Bekl über· 
dies geWußt habe. daß die Empfangerin dieser Sendung ein 
von den KI bestellter Lockspitzel war. könne auch eine all· 
UlJige - vereinzelt gebliebene - übersendung des .. Unter­
richtsprogramms" an sie nicht als Wettbewerbshandlung ge· 
wertet werden. Der Katalog sei ihr außerdem mit der Bekannt· 
gabe übermittelt worden. daß er nicht mehr aktuell sei. 

Dazu brachten die KI noch ergänzend vor. daß der 
Konkurs über dol. Vermögen des W .. lter S in der BRD mittler­
weile aufgehoben worden sei. Sein Kommandit .. nteil sei schon 
geraume Zeit vor der KonkEröffnung in das Eigentum des 
B-Verlages übertragen worden. 

Das E r s t G wie s das KIBegehren ab, die Be· 
ruf u n g der KI blieb e r f 0 I g los. Infolge Rev der KI 
hob der 0 G H die U der UntG auf und verwies die 
Rechtssache zur ergänzenden Verhandlung und neuerlichen Ent· 
s::heidung an das ErstG zurück. 

Aus der Begründung: 

Das E r s t G ging von folgenden weiteren Sach­
verhaltsfeststell ungen aus: 

Beide K.1 betreiben eine Fernschule. Die Bekl 
hat noch am 29. 1. 1974 ein "Unterrichtsprogramm" 
versendet. Daß sie damals gewußt hätte, daß die Emp­
fängerin Anna Weine Beauftragte der K.1 war, ist eben­
sowenig erwiesen wie eine Äußerung gegenüber Frau W, 
das "Unterrichtsprogramm" sei nicht mehr aktuell. 
Wann der Wechsel vom "Unterrichts programm" zum 
.. A-Fernstudien-Programm·' erfolgte, ist nicht mehr 
feststellbar . 

Aus der Spruchpr8x;s 

Die Bekl hat mil: dem Institut für moderne In­
dustrieführung der V'creinigung österr Industriellet • 
Sprachinstitut (SPIDI), und der A1bertus Magnus Schule 
in Wien 18. (AMS) jeweils für die Zeit vom 1. 1. bis 
31. 12. 1975 - mit automatischer Verlängerung bei 
nicht rechtzeitiger Kündigung - vertraglich vereinbart, 
daß sie berechtigt ist, das Sprachlabor des SPIDI und 
das Chemie- bzw Experimentallabor der AMs .. für ihre 
Geschäftszwecke zu benützen. Das erstgenannte Sprach­
labor ist technisch so ausgestaltet v.-'ie das auf S 12 des 
.. Unterrichtsprogramms" abgebildete; das Aussehen ei­
nes Experimentallabors ändert sich naturgemäß mit der 
im Einzelfall gerade aufgebauten Versuchsanordnung. 
Die Bekl ist auch in der Lage, Anschauungsunterricht in 
Naturgeschichte durchzuführen. Sie läßt ihre Schüler 
im Rahmen von "Sernesterprüfungen .. Schnellschreib­
übungen auf der Maschine durchführen. wobei die Schü­
ler teilweise ihre Schreibmaschinen von zu Hause mit­
bringen, teilweise von der Bekl S~hreibmaschinen zur 
Verfügung gestellt erhalten. ' 

Rechtlich war das ErstG der Auffassung, daß die 
ZweitKl auch dann zur Klage berechtigt wäre. wenn sie 
durch die KonkEröffnung über das Vermögen ihres 
Kommandiristen Walter S in das Liquidationsstadium 
getreten wäre; auch dil: in Abwicklung befindliche Ge­
sellschaft führe ihren Geschäftsbetrieb fort und könne 
auch neue Geschäfte eingehen, soweit dies zur ord­
nungsgemäßen Abwicklung der laufenden Geschäfte er· 
forderlich sei. Die beiden K.1 erblickten das wettbe­
werbswidrige Verhalten der Bekl darin. daß diese in 
Wort und Bild den irrigen Eindruck erwecke. über die 
entsprechenden Anlagen und Räumlichkeiten zu ver· 
fügen, um den in den Bildern dargestellten Unterricht 
zu erteilen. Da es infolgedessen nur darauf ankomme, 
ob die Bekl eine Unterrichtstätigkeit vortäusche, die 
auszuüben sie nicht in der Lage sei, seien Feststellungen 
darüber, ob die Bekl Unterricht in den abgebildeten 
Formen tatsächlich erteile, entbehrlich. Das Beweisver­
fahren habe ergeben, daß es der Bekl zumindest in dem 
für die Entscheidung maßgebenden Zeitpunkt des Schlus­
ses der mündlichen Verhandlung erster Instanz möglich 
gewesen sei, den in den beanstandeten Texten und 
Bildern dargestellten Unterricht durchzuführen. Ob sie 
dazu auch bei der Versendung des .. Unterrichtspro­
gramms" in der Lage gewesen sei. wäre nur dann ven 
Bedeutung gewesen, wenn die K1 ihr Begehren auf 
Kostenersatz eingeschdinkt hätten. Könne aber die Bekl 
den dargestellten Unterricht erteilen, dann seien die 
betreffenden Photographien nicht irreführend. Daß sie 
nicht bei der Bekl in Wien, sondern in Zürich aufge­
nommen wurden, sei ohne Bedeutung. 

Das B erG billigte die rechtliche Beurteilung 
des festgestellten Sachverhalts durch daf ProzeßG. Dem 
Text des .. Unterrichtsprogramms" sei nur' zu entnehmen. 
daß mit dem Fernuntc:rricht, soweit es das Lehrziel er· 
fordere. mündlicher Unterricht in Form eines Experi­
mentallabor-, Sprachlabor- und Anschauungsunterrich­
tes kombiniert werde; daß die Sekl bereits Schüler habe, 
deren Ausbildungsstand die Inanspruchnahme dieser 
mündlichen Unterrichtsmethoden erfordere, könne der 
beanstandeten Broschüre auch ein flüchtiger Durch­
schnittsleser nicht entnehmen. Die Bekl habe weder be­
hauptet, daß sie bereits über Erfahrungen mit diesem 
mündlichen Unterricht verfüge, noch bei den ange­
sprochenen Interessent.:n den Eindruck erweckt, daß der 
als Ergänzung zum Fernunterricht in Aussicht gestellte 
Labor- und Anschauungsunterricht bereits einem klei­
neren oder größeren Kreis von Schülern erteilt werde. 
Daß die Bekl aber die Möglichkeit, ihren Schülern 
den angekündigten Kombinationsunterrich t nach Maß-
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gabe des Kursfortschritres tatsächlich. z~ verschaffen, 
bei Bedarf nicht gehabt hätte und bel Ihrer Werbung 
davon hätte ausgehen müssen, daß sie diese in Aussicht 
gestellten Leistungen nicht werde erbringen kö~nen, 
häcten die Kl weder behauptet noch unter Beweis ge­
steile. Ein Verstoß der Bek! g<!gen § 2 UWG liege daher 
nich t vor. 

Die Re v der KI ist berechtigt. 
Das ErstG hat die - von der Bekl im RMVer­

fahren nicht mehr relevierte - Frage der aktiven Kl­
Legitimation mit Recht bejaht: Nach den Feststellun­
gen der UntG betreiben bei d e Kl eine Fernschule; 
sie sind daher iS des § 1~ lTWG Mitbewerber der Bek!. 
An diesem Wettbewerbsverhältnis .... iirde sich hinsicht­
üch der zweitkl KG auch dann nichts ändern, wenn 
diese durch KonkEröffnung über das Vermögen ihr~s 
Kommanditisten Walter S aufgelöst worden und darrut 
in Liquidation getreten wäre. Ganz abgesehen davon 
nämlich, daß die Auflösung einer Personengesellschaft 
bis zu deren .. Vollbeendigung" jederzeit durch ein­
helligen - allenfalls auch stillschweigenden - Gesell­
schafterB rückgängig gemacht und damit die {"werben­
de") Gesellschaft fortgesetzt werden kann (vgl OGH 
3. 2.1970,4 Ob 503170 EvBI 1970/205 = NZ 1971, 
157 = HS 7145 mwH), hat auch die in Liquidation 
befindliche Gesellschaft, soweit dies zum Zweck einer 
geordneten Abwicklung geboten ist, ihre Geschäfts­
tätigkeit vorerst weiterzuführen; dabei hat sie nicht nur 
die laufenden Geschäfte zu beenden, sondern kann zur 
Beendigung schwebender Geschäfte auch neue Geschäfte 
eingehen (5 149 Satz I, § 161 Abs 2 HGB). Sie brin~t 
daher auch noch in diesem Stadium "Waren oder Let­
stungen ..... in den geschäftlichen Verkehr" (5 14 
Satz 1 UWG). 

In der Sache selbst teilt der OGH die dem U des 
ErstG zugrunde liegende Rechtsansicht, daß gern j 406 
ZPO auch bei Unterlassungsanspruchen grundsätzlich 
auf die Sach- und Rechtslage zur Zeit des Schlusses der 
mündlichen Verhandlung in erster Instanz abgestellt 
werden muß: Da solche Ansprüche dann als erfüllt an­
zusehen sind, wenn der rechtswidrige Zustand dauernd 
beseitigt oder den Umständen nach ein neuerliches Zu­
widerhandeln vernünfrigerweise nich t zu erwarten ist 
(OGH 18. 11. 1936 JBI 1937, 169; 1. 10. 1958,6 Ob 
188/58 EvBl 1958/385), kann auch einem Unterlas­
sungsbegehren nach dem UWG nur dann stattgegeben 
werden, wenn sowohl der rechtswidrige Eingriff als auch 
die Wiederholungsgefahr in dem gern 5 406 ZPO maß­
gebenden Zeitpunkt des Verhandlungsschlusses noch ge­
geben sind (so auch Fasching III 663 f' 5 406 ZPO 
Anm 6). Für die gegenteilige Auffassung der Kl ist 
weder aus den Ausführungen von Schuster-Bonnott, 
Die Gefahr des Zuwiderbndelns gegen Unterlassungs­
verpflichtungen (Wiederholungsgefahr!, JBI 1974, 169 
ff, noch aus der E des OCH 20. 6. 1951, 1 Ob 224/51 
SZ 24/168 etwas zu gewinnen. Die Unhaltbarkeit der in 
der Rev vertretenen Ansicht, daß der Bekl auch dann 
zur Unterlassung einer (ursprünglich) unrichtigen und 
irreführenden Angabe verurteilt werden müsse, wenn 
diese Behauptung infolge einer während des ersrin­
stanzlichen Verfahrens eingetretenen Änderung der Ver­
hältnisse im Zeitpunkt des Verhandlungsschlusses nicht 
mehr als wahrheitswidrig und irreführend beanstandet 
werden könnte, ergibt sich schon daraus, daß dem Bekl 
damit auch für die Zukunft der Gebrauch einer (nun­
mehr) den Tatsachen entsprechenden und gegen kein 
gesetzliches Verbot verstoßenden Werbebehauptung un­
tersagt wäre_ Daß damit, wie die Klmeinen, "dem 
Rechtsmißbrauch - vor allem im Bereich des gewerb­
lichen Rechtsschutzes - Tür und Tor geöffnet" würde, 
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weil "nichts leichter (sei), als eine unlautere Werbung 
zu betreiben und vor Schluß der Verhandlung erster 
Instanz die Wiederholungsgefahr zu beseitigen", ist un­
richtig. weil es in allen Fällen der Beurteilung des Ge­
richtes überlassen bleibt. ob der dem Unterlassungs­
begehren zugrunde liegende gesetzwidrige Zustand im 
konkreten Fall tatsächlich d aue r n cl besemgt 
und damit eine Wiederholung des Wettbewerbsverstoßes 
nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen ist. 

Das BerG hat zur Frage der Anwendbarkeit des 
§ 406 ZPO auf Unterlassungsansprüche nach dem UWG 
nicht Stellung genommen; es hat das KlBe$ehren au.s 
einem anderen Grund. uzw deshalb abgeWiesen. weil 
die beanstandete Werbung der Bekl vom angesproche­
nen Durchschnittsinteressenten lediglich dahin verstan­
den werden könne, daß die für den Experimentallabor-, 
Sprachlabor- und Anschauungsunterricht erforderlichen 
Räume und Einrichtungen n 01 c h Maß gab e 
des Kur s f 0 r t s c h r i t t e s der Fernschüler be­
reitgestellt werden könnten. sob:Jd .die Erreic~ung des 
Lehrzieles einen solchen Kombtnatlonsunterncht not­
wendig machen würde: daß die Bekl diese Möglich keit 
bei Einmiten des Bedarfsfalles nich t gehabt hätte und 
.bereits im Zeitpunkt der Werbung die Unmöglichkeit 
eines solchen Kombinationsunterrichtes hätte voraus­
sehen müssen, sei aber von den Kl nicht behauptet wor­
den. Ob diese Auffassung richtig ist, braucht deshalb 
nicht geprüft zu werden, weil die U ~er UntG inso,,;,eit 
schon aus einem anderen. vom OGH Im Rahmen seiner 
Verpflichtung zur allseitigen Prüfung der rechtlichen 
Beurteilung' auch ohne ausdrückliche Riige in der Rev 
wahrzunehmenden Grund rechtlich verfehlt sind: 

Gleich dem ErstG, hat auch das BerG bei der 
Entscheidung über das Unt~rlassun~sbegehren der Kl 
allein darauf abgestellt, ob dIe Bekl uber entsprechende 
Räumlichkeiten und Einrichtungen ver füg t, um 
ihren Schülern den angekündigten Labor- und An­
schauungsunterricht i m B e dar f s f a I I -
also bei Erreichen eines Ausbildungsstandes, der den 
Einsatz dieser kombinierten Untemchtsmethode gebo­
ten erscheinen läßt - bieten zu können. Die Kl haben 
aber das "Unterrichtsprogramm" nicht nur deshalb als 
in:eführend beanstandet. weü die Bekl hier eine Unter­
richtstätigkeit .vor.täusche, d~e auszuüben ~ie gar nicht 
in der Lage sei; Sie haben VIelmehr schon In der Klage 
ausdrücklich vorgebracht, daß der ange~~rochene Inter: 
essent beim Studium dieser Werbeschrut "zweuelsfrel 
zu dem Ergebnis gelangen müsse, daß die Bckl in 
Österreich einen Unterricht in der Form, wie er auf den 
Seiten 11 und 13 beschrieben ist, 01 b h ä I t "; 
tatsächüch habe aber die Bekl weder die Einrichtungen 
für eine derartige Uncerrichtscrteilung, .. n 0 ehe r -
teile sie einen solchen Unterricht 
in eventuell ihr sonst zur Verfügung scehend~~ Räumen". 
Auch das Olm 17. 4. 1"975 modifizierte U1Tteriassungs­
begehren der Kl zielt ausdrücklich auf ein Verbot von 
Werbe behauptungen ab, wonach die Bekl den hier an­
geführten Unterricht (tatsächlich) e r t eil t bzw das 
Maschinschreibtraining (tatsächlich) b i e t e t. Bei 
dieser Sachlage durfte das KlBegehren nicht schon des­
halb abgewiesen werden, weil die Bekl - im Zeitpunkt 
des Schlusses der mündlichen Verhandlung erster Instanz 
(ErstG) bzw im Bedarfsfall (BerG) - über die erforder­
lichen Räumlichkeiten, Anlagen und sonstigen Einrich­
tungen ver füg t e, u m den in Wort und Bild dar­
gestellten Gruppenunterricht e r t eil e n z u 
k ö n n e n; die KI müssen vielmehr mit ihrem UAn­
trag auch dann durchdringen, wenn das .. Unterrichts­
programm" iS ihrer Behauptungen (auch) dahin ver­
standen werden kann, daß die Bekl den hier angekün-
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digten Unterricht tat s ä chi ich be re i t s er­
t eil e. sofern diese Behauptung nicht den Tatsachen 
en tsprich t. 

Die erstcrenannte Voraussetzung trifft auf Grund 
des festgestell~en Sachverhalts jedenfalls zu: Wer in 
einer Werbe broschüre . als deren Herausgeber die "A-Ge­
seilschaft. F-Gasse 3. 1040 Wien" (Bekl) zeichnet, 
Photographien vorfindet. auf denen Gruppen von Schü­
lern beim Narurkundeunterricht (S 10), beim Unter­
richt im Sprach- oder Experimentallabor (5 12) sowie 
beim Maschin-5chnellschreibtraining (S 59) zu sehen 
sind, mw3 mangels einer entsprechenden AuflJärung 
zwangsläufig den Eindruck gewinnen, daß diese Licht­
bilder den Unterrichtsbetrieb bei eben dieser Wiener 
A-Gesellschaft - und nicht in einer deutschen oder 
schweizerischen Schule - zeigen. Daß der am Ende der 
Broschüre auf S 104 ganz unauffällig und im Kleinst­
druck unterhalb des Impressums angebrach te Hinweis, 
die Photographien seien "im Unterrichtsbetrieb unserer 
Schulen Stuttgart und Zürich aufgenommen" worden, 
zur Klarstellung des Sachverhalts nicht ausreicht. bedarf 
keiner besonderen Begründung. Der unbefangene Leser 
des "Unterrichtsprogramms" muß also auf Grund der 
dem Werbetext beigegebenen Abb~dungen den Eindruck 
gewinnen, daß die Bekl nicht nur i n der Lag e 
ist. den von ihr angekündigten mündlichen Gruppen­
unterricht (Experimental- und Laborunterricht, An­
schauunesunterricht, Maschinschreibtraining) zu erteI­
len, sondern daß sie ihn, wie insb aus den Photogra­
ohien auf S 10 12 und 59 ersichtlich, im Rahmen ihres 
~rdentlichen L~hrbetriebes auch tat s ä chI ich 
b e r e i t s e r t eil t. Daß eine unrichtige Tatsachen­
behauptung dieser Art aber auch geeignet ist, die Ent­
schließung der an Fernunterrichtskursen interessierten 
Publikumskreise zugunsten der Bekl zu beeinflussen, 
liegt auf der Hand, weil diese Personen einem lnsti.tut. 
das eine entsprechend große Schüleranzahl aufzuweIsen 
hat und bereits auf praktische Erfahrungen bei der 
Durchführung der hier angebotenen modernen Unrer­
richtsmethoden zurückblicken kann, jedenfalls den Vor­
zug gegenüber einer anderen Fernschule geben werden. 
die zwar \'ielleicht auch in der Lage wäre, solchen Unter­
richt zu erteilen. dazu aber mangels einer ausreichenden 
Zahl entsprechend fortgeschrirtener Schüler bisher noch 
gar keine Gelegenheit harce. 

Bei dieser Sachlage hängt die Entscheidung über 
das Unterlassungsbegehren allein davon ab, ob die Bekl 
den in Rede stehenden mündlichen Gruppenunterrich c 
(Experimentallabor-, Sprachlabor- und Anschauungsun­
terricht sowie Maschin-Schnellschreibtraining) gemill 
ihrer Ankündigung - also nicht etwa in vereinzelten 
Fällen. sondern in einem den· bildlichen Darstellungen 
in ihrem .. Unt~rrichtsprogramm" entsprechenden Aus­
maß - tatsächlich schon erteilt. Die KI haben eine 
solche Unterrichtstätigkeit der Bekl. wie bereits erwähnt, 
ausdrücklich best~itten. Ob die Bekl mit ihrem Vor­
bringen. sie .. biete" ihren Fernschülern den "Intensiv­
unterricht in einem Sprachlabor und auch die praktische 
Versuchstätigkeit in einem Experimentallabor", das Ge­
genteil behaupten wollte, ist unklar. Da die UntG, ~on 
ihrer abweichenden Rechtsansicht ausgehend, auf diese 
Frage überhaupt nicht eingegangen sind und dazu auch 
keinerlei Feststellungen getroffen haben, leiden ihre 
U an einem Feststellungsmangel, der eine abschlie­
ßende rechcliche Beurteilung der Streitsache verhindert 
und zur. Aufhebung der untergerichtlichen E führen 
muß. 

Im fortgesetzten Verfahren wird das ErstG im 
Rahmen seiner Verpflichtung zur materiellen Prozeß-

Aus der Spruchpraxis 

leitung (5 182 ZPO) auf eine entsprechende Vervoll· 
ständigung des Sach- und Beweisvorbringens der Par­
teien hinwirken müssen und dabei hinsichtlich der Be· 
weislastverteilung folgendes zu beachten haben: Die 
neuere Rechtsprechung des OGH hat. im Anschluß 
an Baumbach - Hefe rmelt I, Wettbewerbs- u Waren· 
zeichenrecht II I 783 f 5 3 dUWG Anm 78 schon 
mehrfach auf die Möglichkeit einer Verschiebung der 
Beweislast iS einer Verpflichtung des Bekl zur Dar­
legung der Richtigkeit seiner Behauptun~en ver ... ,ries~n. 
wenn bei einer nach 5 2 UWG zu beurtetlenden Alletn­
stellungswerbung im Einzelfall für den Kl besondere 
Schwierigkeiten bestehen, die Unrichtigkeit der vom 
Bekl in Anspruch genommenen Spitzenstellung nach­
zuweisen (16. 9. 1969,4 Ob 325/69 -Größte Tages­
zeitung - EvBl 1970/131 = ÖBI 1970, 22; 7. 11. 1972, 
4 Ob 348/72 - Stahlrohrgerüste - ÖBI 1973, 53; 
24. 9. 1974, 4 Ob 329/74 - Kosmetik-Klub Inter­
national - ÖBI 1975,57 ua, zuletzt etwa 4 Ob 367174). 
Dieser Grundsatz .- .welcher freilich keine allgemeine 
Umkehr der . Beweislast bei Verstößen gegen 5 2 UWG 
bedeutet - muß über den Bereich der Alleinstellungs­
werbung hinaus ganz allgemein überall dort gelten, wo 
es bei einer als irreführend beanstandeten Werbebe­
hauptung dem außerhalb des Geschehensablaufe.s ste­
henden Kl im Einzelfall mangels genauer Kenntms der 
entsprechenden Tawmstände unmöglich ist, den Sa~h­
verhalt von sich au.s aufzuklären, während andererseits 
dem Bekl die entsprechenden Kenntnisse zur Verfügung 
stehen und es ihm daher nicht nur leicht mögüch, 
sondern nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 
auch ohne weiteres zumutbar ist. die erforderlichen 
Aufklärungen zu geben. Kommt der Bekl der in s~l­
ehen Fällen anzunehmenden Darlegungs- und BeweIs­
pflicht nicht nach. dann kann das Gericht von der Un­
richtigkeit der beanstandeten Werbeangabe ausgehen 
(Baumbadl - Hefermehl aaO 807 f Anm 118 f; ebenso 
bereits 4 Ob 315/76). Diese Voraussetzungen werden 
auch im vorl Fall bejaht werden können, .weil gerade 
die Frage, wo und in welche.m Umfang die Bekl .den 
von ihr aneebotenen mündllchen Gruppenunterrlch~ 
tatsächlich ~rteiJt. von den außenstehenden KI nur 
schwer beantwortet werden kann. während es umge­
kehrt der Bekl o~ne w.eireres möglich sein muß, .kon­
krete Angaben ÜDer die Art und das Ausmaß Ihrer 
Unterrichtstätigkeit zu machen und diese im Bestrei­
tungsfall auch entsprechend nachzuweisen. 

; 48 LMG 1975; , 126 Abs 1 StPO: Bei wider­
sprechenden SVGutachten hat das Gericht nach 5 126 
Abs 1 StPO vorzugehen, bei Bedenken gegen den Be­
fund und das Gutachten einer BALMU aber gem f 48 
LMG 1975 einen tnit der Untersuchiiog oder Begut­
achtung befaßten Bediensteten dieser Anstalt zu ver­
nehmen. 

OGH 23. 11. 1976, 10 Os 163/76 (BG Ried i1 
U 457/74) - Landgeselchtes. 

Am 27. 9. 1973 wurde in der Fleischhauerei des Besch 
in Ried (iI). von Beamten der dortigen Bezirkshauptmann­
schaft eine Probe "Landgesdchtes" gezogen und· der BALMU 
in Wien eingesendet. Die Probe wurde dort untersucht und als 
verdorben. verfalscht und nahezu gesundheitsschädlich be~­
standet. 

Die StA Ried stellte am 18. 6. 1974 gegen den Besch 
einen Strafan~rag wegen Übertretung nach S 12 ($ 11 Z 2) LMG 
1951. In der Hauptverhandlung v 22. 7. 1974 beschloß das 
ErstG. ein schriftliches GutachteR des Fleischhauermeisters 
Hans L einzuholen. Dieser SV vertrat die Ansicht, daß die von 
der BALMU angefuhrten Beansundungsgrlinde nicht gegeben 
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ge. ob es ihr geradezu um die Herbeiführung von Ver­
~vechslungen mit dem Erzeugnis der Klzu run war 
(ß'1umbacb-Hefennebl aaO); entscheidend ist allein. 
daß die Bekl in Kennr:nis des Modells der KI einen 
verwechselbar iibnlicben Tisch hergesullt und es da­
mie iS der obigen Rechtsausführungen jedenfalls be­
wußt unterlassen hat. den zur Vermeidung von Her­
kunftstäuschungen erforderlichen Abstand von diesem 
Vorbild 7.U halten. Eine bewußte Nachahmung des Er­
zeugnisses der KI ist demnach bei richtiger rechtlicher 
Beu-neiluncr des vom ErstG festgestellten Sach~'erhalts " . schon jet7.t zu bejahen. 

:-lichts anderes gilt für das weitere Erfordernis der 
Herbeiführung einer Verwechslungsgefabr. Eine solche 
Gefahr ist dann 7.U befürchten. wenn der GegenStand der 
:-lachahmung auf Grund seiner wettbewerblicben. zur 
Auslösung von Herkunftsvorstellungen geeigneten Eigen­
art eine gewisse Verkehrsbekanntheit erreicht hat. wel­
che beim Auftreten von Nachahmungen Verwechslungen 
über die betriebliche Herkunft befürchten läßt (OGH 
23.6.1981. 4 Ob 360/81 - Zauberwürfel - ÖBI 1981. 
115 mwH). "Wettbewerblieh eigenartig" ist ein Erzeug­
nis dann. wenn es bestimmte Gestalrungen oder ,\-lerk­
male aufweist, die dem Geschäftsverkehr seine Untet­
scheidung von gleichartigen Erzeugnissen anderer Her­
kunft ermöglichen. Das Produkt muß darüber hinaus 
auch bereits in Verkehr geset7.t und so dem Publikum 
bekannt geworden sein. ohne daß aber Verkehrsgelrung 
iS des § 9 Abs 3 UWG erforderlich wäre; die notwendige 
"Verkehrsbekanncheit" ist vielmehr auch dann anzu­
nehmen. wenn das Publikum das Eneugnis nicht einem 
bestimmten Unternehmen zuordnet (OGH 31. 5.1983. 
-1- Ob 335/83 - Thonet-Sessel - ÖBI 1983. iH mwH). 

Im konkreten Fall iSt: die wet:tbewerbliche Eigenart 
des von der Bekl nachgeahmten '''10dells "Bistro" umso 
weniger zu bezweifeln. als die für diesen Tisch charakte­
ristische Form des Tischfußes nach den Feststellungen 
des ErstG bei aus Holz gefertigten Tischen vor dem Pro­
duktionsbeginn der Kl wieder auf dem österr noch auf 
dem bundesdeutschen Markt vertreten war; auch wenn 
man also zugunsten der Bekl davon ausgeht. daß die KI 
bei der Entwicklung dieses Tischmodells bewußt auf 
Elemente des Biedermeier-Stils zurückgegriffen hat, war 
doch die besondere Gestaltung der etwa auf halber Höhe 
in zwei gegenläu figen Bögen auseinanderstrebenden 
Tischfüße in jedem Fall geeignet, bestimmte Vorstellun­
gen über die betriebliche Herkunft dieses Erzeugnisses 
auszulösen. Daß der Tisch der KI seit 1977 tatsächlich 
in den Verkehr gebracht und so dem Publikum bekannt 
geworden ist. ist ebenso unbestritten wie der Umstand, 
daß die beiderseitigen Erzeugnisse nur geringfügig von­
einander abweichen und einander daher "zum Verwech­
seln ähnlieh" sind. Was aber schließlich die Zumutbarkeit 
einer andersartigen Gestaltung durch die' Bekl anlangt. 
so etgeben sich die der Bekl hier offenstehenden Möglich­
keiten. von dem Modell der K1 angemessenen Abstand zu 
halten. schon aus dem von ihr selbst \'orgelegten Werbe­
material anderer Hersteller; auch bei Modellen im Bieder­
meier-Stil bestanden jedenfalls mannigfache Möglichkei­
ten für die Ausführung und Kombination der einzelnen 
Stilelemente (vgl auch dazu OGH 31.5.1983,4 Ob 335/ 
83 - Thonet-Sessel - ÖBI 1983; 134)_ 

Zusammenfassend ist daher zu sagen. daß die Sitten­
widrigkeit des beanstandeten Ve-rhaltens der Bekl bei rich­
tiger rechtlicher Beurteilung schon auf Grund der - in 
der Berufung nicht bekämpften - Tatsachenfeststellungen 
des ErstU bejaht werden muß, ohne daß es der vom 
BerG 'aus rechtlichen Gründen vermißten weiteren Be­
weisaufnahmen bedürfte; die Rechtssache ist deshalb 
iS einer Bestätigung des erstgerichtlichen Unterlassungs­
gebotes spruchreif. 

.) ) 
'~"),,:.( l_I .•. t ~ 
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Das U der ersten Instanz leidet aber auch in seinem 
Ausspruch über die Befugnis der KI zur UVeröffentli­
chung an keinem auf unrichtiger rechdicher Beuneilung 
beruhenden Fesmellungsmangel: Daß die KI .. gar nicht 
konkret vorgebracht" hätte. weshalb im Falle ihres Ob­
siegens eine "zusätzliche Aurldärung des Käuferpubli­
kums" notwendig wäre. ist aktenWIdrig; die Kl hat viel­
mehr schon in der Klage ausdrücklich darauf verwiesen. 
daß die Bekl •. eine ganze Reihe von Einzelhandelsfirmen 
in Österreich beliefere", deren Kunden dann .. unweiger­
lich;< dem Irrrum zum Opfer fielen. das "hochwertigere 
Originalprodukt" der KI zu erwerben. Diesem Vorbringen 
ist die Bekl in erster Instanz nur insoweit entgegengetre­
ten, als sie der von der KI verlangten UVeröffentlichung 
jeglichen "Informationswert für den Verbraucher" abge­
sprochen und sich überdies gegen eine Publikation des U 
in einer "derart grolkn Anzahl von Zeirungen" gewendet 
hat. Geht man aber davon aus. daß die Bekl nach ihren 
eigenen Angaben' den beanstandeten Tisch schon vor 
mehreren Jahren in ihr Verkaufsprogramm aufgenommen 
und seither mit "nicht weniger großem Aufwand" bewor­
ben hat als die KI ihr Modell "Bistro", dann bedarf es 
zur Entscheidung über das Veröffentlichungsbegehren der 
KI keiner weiteren Sachverhaltsfeststellungen. Das legiti­
me Bedürfnis der KI nach Aufklärung der Öffentlichkeit 
über den Wettbewerbsversroß der Bekl folgt vielmehr 
schon aus der Tatsache, daß sich der ihrem eigenen Pro­
dukt verwechklbar ähnliche Tisch der Bekl seit langer 
Zeit auf dem Markt befindet und hier - nicht zuletzt 
durch die W!=rbung der Bekl - dem interessierten Publi­
kum bekanrit geworden ist. Die Unmöglichkeit. diesen 
Personenkreis irgendwie näher zu begrenzen. läßt dann 
aber auch eine UVeröffentiichung in drei großen österr 
Tageszeirungen, wie sie die KI hier verlangt. durchaus 
gerechtfertigt erscheinen. 

Auch das Veröffentlichungsbegehren der KI erweist 
sich demnach als begründet. Soweit das BerG in diesem 
Zusammenhang eine "klarere Fassung" dieses Teils des 
U als notwendig bezeichnet. wird es bei seiner neuerli­
chen Entscheidung über das Veröffentlichungsbegehren 
zu beachten haben. daf> gern § 25 Abs 4 Satz 1 UWG idF 
der Nov BGBI 1980/120 die Veröffendichung (nur) "den 
Urteilsspruch" umfaßt; bezieht sich der Spruch. wie hier, 
auf eine Beilage. ohne die sein Inhalt nicht oder nur 
schwer verständlich wäre. dann wird sich die Veröffent­
lichungsbefugnis regelmäßig auch au f diese Beilage zu 
erstrecken haben. Sollte die Fassung des USpruches den­
noch die wesentlichen Ergebnisse des Verfahrens nicht 
erkennen lassen und solcherart eine entsprechende Auf­
klärung der Öffendichkeit durch die bloße Wiedergabe 
des USpruches nicht zu erteichen sein, dann gibt der -
gleichfalls durch die Nov 1980 eingeführte - S. Abs des 
§ 25 UWG dem Gericht die Möglichkeit, auf Antrag der 
siegreichen Partei einen vom USpruch nach Umfang oder 
Wortlaut abweichenden oder ihn ergänzende~ Inhalt der 
Veröffencliehung zu bestimmen.'-

§ 2 UWG: a) Marktschreierische Anpreisung: .. Öster­
reich kauft bei H - Wir sind immer billiger!" 

b) Eine ma.rktschreierische Anpreisung liegt dann 
vor, wenn sie von den angesprochenen Verkehrskreisen 
nicht wörtlich genommen, sondern sogleich als nicht 
ernst gemeinte Übertreibung aufgefaßt und damit von 
jedermann unschwer auf ihren tatsächlichen Gehalt zu· 
rückgeführt wird, welcher deutlich erkennbar nicht in 
einer emstzunehmenden Tatsachenbehauptung, sondern 
in einer .ohne Anspruch auf Glaubwürdigkeit auftreten-
den reklamehaften Anpreisung liegt. . 
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c) Auch erkennbar marktschreierische Ankündigun­
gen lassen sich häufig auf einen sachlich nachweisbaren 
"Tatsachen kern" - etwa auf die Behauprung erstklassi­
ger Qualität oder besonders günstiger Preise - zurück­
führen. welcher durchaus ernst genommen wird und des­
halb. wenn unrichtig. zur Irreführung geeignet ist. 

d) Die Beweislast für die Unrichtigkeit einer Werbe­
ankündigung trifft grundsätzlich den Kl. Bei Alleinstel­
lungswerbung tritt jedoch eine Verschiebung der Beweis­
last dann ein. wenn der Kl im Einzelf:lll mangels genauer 
Kenntnis der Tarumstände ganz besondere. unverhältnis­
mäßige Beweisschwierigkeicen hat. während dem Bekl 
die entsprechenden Kenntnisse zur Verfügung stehen 
und es ihm daher nicht nur leicht möglich. sondern nach 
den Grundsätzen von Treu und Glauben auch ohne wei­
teres zumutbar ist. die erforderlichen Aufklärungen zu 
geben. Entscheidend ist. ob die Um~tände des konkreten 
Falles ausnahmsweise eine solche Oberwälzung der Be­
weislast (Bescheinigungslast) auf den Bekl rech-tfertigen. 

e) (§ 1 UWG): Alleinstellungswerbung kann auch 
gegen die guten Sitten verstoßen. wenn sie sich nicht mit 
der Anpreisung der eigenen SpiuensteUung begnügt. son­
dern damit einen Hinweis auf die Minderwertigkeit der 
Waren oder.Leisrungen namentlich genannter oder doch 
deutlich erkennbarer Mitbewerber verbindet oder fremde 
Erzeugnisse oder Leistungen pauschal abwertet. 

OGH 21.2.1984.4 Ob 312/84 (OLG Wien 1 R 2161 
83; HG Wien 17 Cg 50/83) - Wir sind immer billiger! 

Die KI beantragt. der Bek! mit EV zu verbieten. im geschäft­
lichen Verkehr den Werbeslogan .. Wir sind immer billiger!" oder 
sionähnliche Worte der vergleichenden Alleinstellungswerbung 
:tu verwenden. Die beanst:ondete Behauptung sei objektiv unrich­
tig. weil eine Reihe der von' der Bekl angepriesenen Waren von 
der KI und von anderen .\Iitbewerbern zu gleichen oder sogar 
niedrigeren Preisen angeboten ..... ürden. Die Kl hat in ihrem Siehe­
rungsantrag unter Bezugnahme auf d3..S im .\Iärz 1982 von der 
Bekl verteiite Flugbla~t .. 4/82" eine Reihe von Artikeln sowie 
die von den Parteien hiefür verlangten Preise Vlgeftihrt; zur Be­
scheinigung ihrer Behauptungen hat sie sich auf dieses Flugblatt. 
ein Abmahnungsschreiben der KI. das ablehnende AntWOrt­
schreiben der BekJ sowie auf die Vernehmung von Auskunfts· 
personen berufen. 

Demgegenüber behauptet die Bekl. daß sie bei einem Ver­
gleich von Menge. Qualität. Haltbarkeit. Verpackung. Aufma­
chung und Herkunft der Waren tatsächlich billiger sei als ihre 
Konkurrenten. Daß einzelne :-'l.itbewerber einige wenige Waren 
für kurze Zeit .. aus erkennbaren Gründen" billiger als die Bekl 
verkauften. könne daran nichts ändern. 1m übrigen liege eine nicht 
zur Irreführung geeignete .. marktschreierische Anpreisung" vor. 

Das ErstG erließ :uniichH die EV. weil es der Bek! nicht 
gelungen sei. die bessere Qualität derjenigen Produkte. die voo 
beiden Parteien zum gleicheo Preis angeboten werden. zu be­
scheinigen. Da dem durchschoittlichen Publikum ein solcher 
Qualitätsvergleich nicht möglich sei. sei die beanstVldete Wer­
bung irreführend. 

Das RekG ~ies den Sicherunguntrag ao. Die KI hätte be­
scheinigen milsscn. daß die BckJ bei qualitativ gleicbwertigen 
Waren nicht billige~ als ihre ,~tbewerber ist: eine solche Be­
scheinigung habe sie jedoch nicht erbracht. 

Hierauf beantragte die Kl neuerlich eine inhaltsgleiche 
EV und berief sich zur Bescheioigung der vom RekG als maß- . 
gebend Vlgesehenen Umstände auf eine Reihe von Uocersu­
chungsbefunden der Lebensmitteluncersuchungsanstalt Die Bek! 
sprach sich abermals gegen deo Sicherungsantrag aus und legte 
ihrerseits zur Bescheinigung der unterschiedlichen Qualiüt meh­
rere amdiche Untersuchungszeugnisk vor. 

Das ErstG ":;lief nunmehr dea Sicherungsantrag der Kl ab. 
das Relt.G erließ die EV. Der aCH Hellte den B der ersten In­
stanz wieder her. 

Aus der Begründung: 

Das ErstG vertrat die Auffassung, daß mit Rücksicht 
auf die einander widersprechenden Urkunden und wegen 

Aus der Spruehpraxis 

Zweifeln an der Verläßlichkeit der von der KI vorgelegten 
Urkunden ein Vergleich der Qu:lliüt der einzelnen preis· 
gleichen Waren mit den j\tim:ln des Provisorialverührens 
nicht möglich sei. 

Das RekG teilte die Zweifel des ErstG an der Ver­
läßlichkeit der \'orgc:legten Urkunden. soweit diese über· 
einstimmten. nicht und nahm folgenden Sachverhalt als 
bescheinigt an: 

Nach dem Inhalt des von der Sekl versendeten Flug­
blattes .. -l-/82·" beträgt der Preis des RoggenkndckebroCl!s 
6.90 S. Die KI bietet diese Ware zum se!ben Preis an. Ein 
signifikanter Unterschied besteht'zwischen diesen beiden 
Artikeln nicht. 

Der Preis des Produktes .. Alufolie. 30 m" ist bei bei­
den Parteien gleich hoch (19.90 S). Da das Produkt der 
KI um 0.2 cm breiter ist als das der Bekl. "sei ihm der 
Vorzug zu geben". 

Seide Parteien verkaufen Mülleimersäcke. 20 Stück. 
450 x 550 mm. zum gleichen Preis. 

Die Kl verkauft Suppenwürfel unter der Bezeichnung 
"carnis klare Suppe". [n einer Packung sind 10 Würfel. 
welche für 20 Teller Suppe ausreichen. Hier wird kein 
Fleischextrakt zugesetzt; der Preis beträgt 7.90 S. Die 
KI verkauft derartige Würfel auch mit Rindtleischextrakt 
für9.90S. -

Die Sekl verkauft ebenfalls Suppenwürfel <"Rigolta ") 
für 9.90 S. Diese ebenfalls zu je 10 Stück verpackten 
Würfel 'en thalten Rindfleischextrakt und reichen für 
20 Teller Suppe aus. Der Test bei der Lebensmittel- und 
Versuchsanstalt ergab einen signifikanten Geschmacks­
unterschied. wobei die von der Kl gezogene Probe über­
wiegend als im Geschmack gehaltvoller und daher besser 
beurteilt wurde. Hingegen ist der Gesamtkreatingehalt 
des Produktes der Bekl etwas höher als jener der KI. 

[n rechclicher Hinsicht vertrat das RekG die Auffas­
sung. unter Sedachtnahme auf die .-\.lleinSlellungswerbung 
der Sekl genüge schon bei wenigen Produkten die Se­
scheinigung, daß von der Sekl vertriebene vergleichbare 
Produkte bei gleichem Preis nicht qualitativ besser sind 
als die von der KI angebotenen gleichartigen Artikel. um 
den Unterlassungsanspruch als bescheinigt annehmen zu 
können. Diese Bescheinigung habe die Kl - auf der 
Grundlage der oben erwähnten Artikel - erbracht. 

Der RevRek der Bekl ist berechtigt. 

Die in der Werbung der Bekl enthaltene und von der 
KI beanstandete Ankündigung "Wir sind immer billiger!" 
ist ein Fall der sog .. Alleinstellungswerbung" • mit welcher 
eine Spitzenstellung auf dem Markt in Anspruch genom­
men wird. Sprachliche Ausdrucksmittel für eine solche 
AUeinsteUung ist meistens der .Superlativ. kann aber auch 
- wie hier - der Komparativ sein (4 Ob 306176; Hohen­
ecker-Friedl. Wettbewerbsrech t26; Baumbach-Hefer­
mehl. Wettbewerbsrecht l4• 10080. 

Der Ankündigung der Bekl ist I:W wörtlieher Aus­
legung die Behauptung zu entnehmen. die Waren der Bekl 
seien immer. also zu jeder Zeit. billiger als die entspre­
chenden Waren ihrer 1'\'litbewerber. Diese Behauptung darf 
allerdings, wie die Bekl mit Recht ausführt, nicht aus 
ihrem Zusammenhang mit der optisch und graphisch eine 
Einheit bildenden Behauprung .. Österreich kauft bei H -
Wir sind immer billiger - '.' gerissen werden. Der für die 
wettbewerbsrechcliche Beurteilung maßgebliche Gesamt­
eindruck dieser Ankündigung weist deutlich in die Rich­
tung sog .. marktschreierischer Anpreisung". Eine solche 
Anpreisung liegt dann vor. wenn sie von den angespro­
chenen Verkehrskteisen nicht wörtlich genommen, 
sondern sogleich als nicht ernst gemeinte Übertreibung 
aufgefaßt und damit von jedermann unschwer auf ihren 
tatsächlichen Gehalt zurückgeführt wird; dieser Gehalt 
liegt aber deuclich erkennbar nicht in eineremsczuneh-
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Aus der Spruch praxis 

menden Tatsachenbehauprung, sondern in einer ohne 
Anspruch auf Glaubwürdigkeit auftretenden reklameh,af­
ten Anpreisung (OGH 17,10,1978, 4 Ob 38;178 OBI 
1979,73 -"Der Kleinste bei Preisen"; 13.9.1977.40b 
364177 OBI 1978.' 31 - .. Fliesen aus aller Welt: Billiger 
als in a!!erWelt"; 3.5, 19i7.4 Ob Hl1770BI 1977.166 
- .. Osterreichs beSter Kaffee"; 14,1.1975. 4 Ob 362. 
363174 OBI 1975. 146 - "Wir sind besser als die ande· 
ren"; 27,3.1973.4 Ob 309/73 OBI 1973, 131- "Abso· 
lute Tief;rpreise"; 5,10.1965.4 Ob 34-7/65 OBI 1966. 
18 - .. K hat die billigsten Preise" uva), 

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Ankün-
_ digung ,.Osterreich kauft bei W' ist schon auf den ersten 

Blick als nicht ernst gemeinte Behauprung. als für jeder­
mann klar erkennbare lIbertreibung zu erkennen, Des­
"leichen kann die mit dieser Übertreibung unmittelbar 
~usammenhängende Behauptung. "Wir sind immer billi­
Ger" nicht wörtlich verstanden. sondern nur als eben­
~olche Übertreibung angesehen werden. weil niemand 
annehmen wird. ein Kaufmann habe Immer und :u jeder 
Zeit bei jedem ein'!elnen von zahlreichen angebotenen 
Artikeln oes täglichen Bedarfs die niedrigsten Preise. 

Mit der Qualifikation der beanstandeten Werbung als 
"marktschreierische Anpreisung" ist aber für die Bekl 
noch nichts gewonnen, Eine solche Qualifikation schliel~t 
nämlich nicht aus. daß die betreffende Ankündigung in 
einem bestimmten eingeschriinkten Umfang als sachbe· 
zogene Aussage ernst genommen werden kann. Auch An­
kündigungen. die erkennbar als reklamehafte Übertrei­
bungen verstanden werden. lassen sich nach Abzug dieses 
Übermaßes häufig doch noch auf einen sachlich nach­
weisbaren "Tatsachenkern" - etwa auf die Behauptung 
erstklassiger Qualität oder besonders günstiger Preise -
zurückführen, welcher durchaus ernst genommen wird 
und daher bei Unrichtigkeit zur Irreführung (§ 2 UWG) 
geeignet ist (OCH 13.9,1977, 4- Ob 364/77 - Fliesen 
aus aller Welt - OBI 1978.31; 17.10,1978. 4 Ob 385/ 
i 8 - Der Kleinste bei Preisen - 0 BI 1979, i3. jeweils 
mwH). 

Einen solchen Tatsachenkern iS einer objektiv n~ch­
prüfbaren Aussage über die Preisgestaltung der Bekl ent­
hält auch die beanstandete Ankündigung. Der Anprei­
sung "Wir sind immer billiger" läßt sich nämlich die kon­
krete Behauprung einer im Vergleich zu den :"Iitbewer· 
bern besonders preisgünstigen Einkaufsgelegenheir ent­
nehmen. 

Die Beweislast für die Unrichtigkeit einer Werbean­
kündigung erifft grundsätzlich den KI. Bei AlleinsteIlungs­
werbung tritt eine Verschiebung der Beweislast dann ein. 
wenn der Kl im Einzelfall mangels genauer Kenntnis der 
Tarumstände ganz besondere. unverhältnismäßige Beweis­
schwierigkeiten hat. wogegen dem Bekl die entsprechen­
den Kenntnisse zur Verfügung stehen unq es ihm daher 
nicht nut leicht möglich. sondern nach den Grundsätzen 
von Treu und Glauben auch ohne weiteres zumutbar ist, 
die erforderlichen Auiklärungen zu geben. Entscheidend 
iSi:. ob die Umstände des konkreten Falles .. usnahmsweise 
eine soiche Überwälzung der Beweislast (Bescheinigungs­
last) auf den Bekl 'rechtfertigen (OCH 14.9.1982,4 Ob 
369.370/82 -: Schlüsselerzeugung - OBI 1983.42 mwH). 

Im vorl Fall kann der Kl eine Bescheinigung der von 
ihr behaupteten Unrichtigkeit der beanstandeten Werbe­
ankündigung ohne weiteres zugemutet werden, weil sie 
jedenfalls ihre eigene Preisgestalrung jederzeit bescheini­
gen kann und die Preise der Bekl deren Prospekte ent­
nehmen kann. Eine Beweislastverschiebung hat daher 
hier nicht einzutreten. 

Geht man aber von den oben angestellten Erwägun­
gen über den der Ankündigung zu entnehmenden Tat­
sachenkern iS einer besonders preisgünstigen Einkaufs-
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gelegenheit aus, dann genügt es .für die A~nahme ir:e­
führender Werbung nicht. d:J.l? elnlge wemge Produkte 
der Bekl preisgleich mit qualitativ vergleichb~ren ,Pro­
dukten der KI sind. Von den vier \'om ResC In semen 
Feststellungen anGeführten Waren (zu dem ebenf.llls 
erwähnten Vollk;rnbrot werden keine Feststellungen 
getroffen) scheiden im übrigen die ;\Iül!eimersicke und 
die SuppenvlÜrfel aus. weil im ersten Fall eIne Feststel­
lung über die gleiche Qua.lität niche getroifen wo.rden Ist 
(aus den Untersuchungszeugnissen ergeben Slcn sOJar 
Unterschiede bei der ReißfestiGk.eit) und im zweIten Fa\! 
dem gehaltvolleren Geschmack".::in höherer Kreacingehalc 
gegenübersteht. Die vom RekG als beschelr.\gt angenom­
menen qualitaciv \'c:raleichbaren aleichprelslgen Amkel 
reichen jedenfalls ni;',t für die A~nahmc: auS. die B~kl 
habe zu Unrecht behauptet. den angesprochenen. ver­
kehrskreisen eine besonders preisgünstige Elnkautsgde­
genheit im dargelegten Sinn anzukündigen. ,Da schon au~ 
diesem Grund eine Irreführung nIcht bescheinIgt Ist. mul> 
auf die fehlenden Feststellungen und die fehlende: Be­
scheinigung betreffend den Zeitpunkt der Anpre:sung 
im Flugblatt ,,4/82" und den Zeitpunkt. zu dem dIe ver­
gleichbaren Preise der Kl Geltung hatten und zu dem dIe 
untersuchten Artikel dem Warenlager entnommen wur· 
den, sowie schließlich auf die fehlende Übe:cins.immung 
zwischen UBeO'ehren und Sicherungsantrag (vgl dazu 
OCH 22.12.19H. 3 Ob 642154 SZ 27/329 sowie 25.9. 
1973.4 Ob 328, 329173 - Andre Heller - JBI 1914. 
529 = OBI 1973. 139. wonach EV nur im Rahmen des 
Hauptanspruc!,es erlassen werden dürfen) nicht mehr 
eingegangen werden. , 

. .l.Jleinsteliungswerbung kann aber auch gegen, dIe 
guten Sitten (§ 1 UWG) verstoßen. wenn sie s:ch nicht 
mit der Anpreisung der eigenen Spiezensteilu ng, begnügt. 
sondern damit einen Hinweis auf die MinderwertigkeIt der 
Waren oder Leisrungen namentlich genannter oder doch 
deutlich erkennbarer Mitbewerber verbindet oder fremde 
Erzeugnisse oder Leistungen pauschal abwertet (OG H 
3.5.1977. 4 Ob 341177 - Österreichs bester Kaffee -

'OBI 1977, 166 mwH; 2.6.1981. -t Ob 365/81 - Oster· 
reichs bestes Bier -:- ÖBI 1981. 119). Diese Vorausset­
zungen treffen aber hier nicht zu. weil sich die Beld mit 
einem Hinweis auf ihre billigen Preise und die damit, ver­
bundene Spitzenstellung begnüge und auf andere Mltbe­
\verber nicht Bezug genommen hac. Als Konkurrenten 
kommen so viele Unternehmer in Betracht. daß der An­
kündigung eine solche Bezugna.hme auf bestimmee Mit­
bewerber auch nicht deutlich entnommen werden kann. 
Die beanstandete Ankündigung ist somit auch niche sit· 
tenwidrig. 

" 

§ 2 UWG: a) Zulässige Ankündigung einer Preisab­
setzung, wenn der Angabe des neuen Preises das Wort 
.. Statt ... " (ohne Nennung eines Vergleichspreisesl vor­
angestellt wird und dies nach den Umständen nur als 
Hinweis auf die bisher vom Werbenden selbst geforder­
ten Preise verstanden werden kann. 

b) Wenbewerbsrechtliche Beurteilung de-r sog .. statt­
Preis"-Werbung_ 

OGH 21. 1.1984. 4 Ob 303/84 (0 LG Linz 2 R 231/ 
83: LG Lim: 2 Cg 412183) - Volksfestpreise. 

Der Seid ~treibt als Einzelkaufmann mie dem Sc~ndorc 
Freisudt den Handel mit Elc:ktrogeräten. Am 22.~.1983 warb 
er in einer Postwurfsendung. welche an aUe Haushalte im Groß' 
raum Freiscadt verteilt wurde. mit folgenden Angaben, für Elek' 
trogeräte: 

... 
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§ 2 UWG: a) Die sog Alleinstellungswerbung ist vor 
'allem nach § 2 UWG zu beurteilen. Sie ist unter diesem 
Gesichtspunkt dann zu beanstanden. wenn die ernst­
lich und objektiv nachprufbar behauptete Spitzenstel· 
lung nicht den Tatsachen enl>l'richt oder die Ankündi­
gung sonst zur Irreführung der angesprochenen Verkehrs· 
kreise geeignet ist. 

b) Die Beweislast für die Unrichtigkeit einer Werbe­
ankündigung triffe regelmäßig den Kl. Bei der Alleinstel­
lungswerbung ist jedoch eine Verschiebung der Beweis­
last ausnahmsweise dann möglich. wenn der Kl im Einzel­
fall mangels genauer Kenntnis der Tarumstände ganz be· 
sondere. unverhältnismäßige Beweisschwierigkeiten hat. 
während dem Bekl die entsprechenden Kenntnisse zur 
Verfügung stehen und es ihm daher nicht nur leicht mög­
lich. sondern nach den Grundsitzen von Treu und Glau­
ben auch ohne weiteres zumutbar ist. die erforderlichen 
Aufklärungen zu geben. 

OGH 14.9.1982.4 Ob 369. 370/82 (OLG Wien 2 R 
72.73/82; HG Wien 39 Cg 37/82) - Schlüssc:lerzeugung. 

Seide Pan:eien beiass~n sich mit der Erzeugung und dem 
Handel von Schlöss~rn und Schliethnlagen. 

Auf Antrag der Kl unu7'S.Jgu das ErstG der Sekl mit EV 
(ua) nachstehende Werbeankündigungen: 

.. 1. Höchste Sicherheit; 
2. Schliel1anlagen auf Zylinderschloi',basis von E bieten 

ma.ximale Sicherheit; 
3. E·Sicherheit. die iühn:; 
4. Das Grundprofil einer Schloßanlage ist aus vorhandene~ 

Protilen nicht ableitbar; 
;. Schlüsseln zu Schlöss~rn der Sekl kommt ein gesetzlicher 

Nachschlüsselschutz zu: 
6. Das E-Systcm GPI hat gesetzlichen Schlüsselschutz; 
i. Eine der wichtig-sten Voraussetzungen zum Schucz von 

Eigentum durch Schlösser ist der g~sc:tzlich.: :oiachschlüssdschutz." 
Das ErstG nahm folg~nd~n wesentlichen Sachverhalt als be­

scheinigt an: 
Die KI w\.Irdc im Jahr 1862 gegründet. die Sekll923; die: KI 

verfügt über 26. die Sekl über 38 Patente. In der Ausgabe des 
"Kurier" v 3.9.1981 wird ein Ausspruch des ~Iarketingcheis der 
Kl wiedergegeben. wonach die Sekl bei Zylinderschlössem ein­
deutig füh rend sei. Das Unternehmen der Sekl ist modemst aus­
g.:stattet: Untemehmensgegenstand ist die Spezialerzeugung von 
Zylinder- und Sicherheitsschlössern. Die Fa Zeiss lkon hat im 
Februar 1982 auf einer Fachmesse in Hannover als einzige. Un­
ternehmen ein Zylindermagnecschloß angeboten. dessen 'ent­
scheidender Von:eil darin liegt. daß es wesentlich höhere Sicher· 
h.:it bietet. Die Sekl erzeugt den magnetischen Teil eines Schlos­
seS für die Fa Zeiss Ikon. Sie lrbeitet seit 197;176 an der Ent· 
wicklung eines Magnecschlosses mit dem Vorstand des Institutes 
für Experimentalphysik. Dipllng Dr Hans Kirchmayer. zusam-. 
men. Zwischen den Prozellpar.:eien wurde ein Kooperacionsver­
trag über Magnetschloßent ..... ickiungen abgeschlossen. doch ist es 
zu keiner Zus:unmen:ubeit gekommen. 

Das mit GPI bezeichnete Zylinderschließsystem der Sekl iSt 
innerhalb ihrer Produktpalecce des Jahres 1981 das System mit 
d~r höchsten Sicherheit, Derzeit sind Zyliodenchließanlagea auf 
dem ,"Iarkt. die eine größere Sicherheit bieten als das GPI-Syscem. 

Von den Schlössern und Schlüsseln. welche die Sekl nach 
den ihr er.:eiltcn Pateneen erzeu.,:. werden Zweieschlüssel nur 
von der Sekl gegen Vorlage ein;r Sicherneitsklrte angefertigt; 
gewerbsmäßige Schlüsseldienste sind zu solchen Anfen:igungen 
nicht berechtigt. Die für solche Anfen:igungen nocwendigen 
Rohlinge sind niche im Handel. 

Es ist nicht notwendig. sämtliche Schlüssel einer Schließan­
lage zu besitzen. um das Grundpror,l ableicen zu können. Das 
Ableiten ist umso leichter. je meh. Schlüssel zur Verfügung ste­
hen; es setzt aber Spezial kenntnisse voraus. Das Ableiten ist 
bdm System GPI dadurch erschwert. daß alle Profileleme:nce des 
Grundprofils und des variablen Profils die gleiche Form haben 
und an beliebiger Stelle auf die gesamte Höhe des Schlüssels ver­
teilt vorgesehen sein können. Das Nachahmen von Schlüsseln 
des GPI·Systems erfordert zwar gewisse technische Fähigkeiten 
und (im Handel erhältliches) We.kzeug. ist aber möglich. 

Das RekG ""es den Sicherung-santrag ab. Der Rt:"JRek der 
Kl blieb eriolg1os. 

), 

J:X (CÜS t ', 

Aus d~r Spruchpraxis 

,-\ us der Begr:'indung: 

In rechtlichc:r Hinsicht nJ.hm dJ.s Er;;:G an. dJ.ß die 
unter P 1.2 und 3 angeführten Be:uuprungen die Ankün­
digung einer Spitzen:itellung e:1C;'ielten. welche jedoch 
nieh, den Ta,sJ.cnen e:Hspn:ehe. u:;: Bekl hlbe nimlicn 
nicht kbrgestellt. d::ti?' sich dicsc WerbeCl:1kündigunge:"\ 
nur :lUr die relativ höchste Spicze:1Stute ihrer Erzcugnljse 
beziehen und daß d3..S Svstem G?[ d:t5 Soitzenprodukt 
ihrer Produkcoiacce isc. Die: Kl :-'~~e besch~:niC1t: dJoß die 
Produkte der' Bekl nicht absolut rühre:"\d si;d. Ferner 
habe sich die WerbeJ.nkündlgung. das Grundprotil könne 
aus vorhandenen Schlüsseln nicht :tbgeleitet werd<:n. als 
unrichtig herausgestellt. Schliel;iich erweckten die Werbe­
ankündigungen über den gesetzlichen :\achschlüssdschutz 
den unrichtigen Eindruck. gegen j::de unberugte Nach­
ahmung von Schlüsseln bestehe ein kratt Gesetzes wirk­
sam werdender Schu tz. 

Das RekG übernahm hinsichdich der Werbeankün­
digung "höchste Sicherheit" nicnt die Feststellung des 
ErstG. andere Zylinderschliel;an:agen seien dem GPI­
System der Bekl überlegen. Dies:: Frage. zu welcher ab­
wc;ichende .Beweisergebnisse vorlägen. könne mit den 
~Iitteln des Provisorialverfahrens nicht ~ekllrt werden. 
Die Werbeankündigung erwecke nicht - den Eindruck 
einer Allein- oder SonderstelIur.g; sie besage nur. daß 
das a,ngepriesene Erzeugnis ein Spitzenerzeugnis sei. 
ohne das Vorhandensein gleichwertiger Erzeugnisse 
anderer Unternehmen auszu5chIid'en. Die Unrichtig­
keit\ der Werbeankündigung könne jedenfa.lls nicht fest· 
gestellt werden. Die Annahme des ErstG. die Sekl be­
schränke diese Werbeankündigung nicht auf d3.S GP[­
System. werde durch die F::stsi:e[Jungen und die Be' 
scheinigungsmittel nicht gedeckt. 

Die Werbeaussage .. E-Sicherheit. die führt" ent" 
halte die Behauprung einer Spitzenstdlung. Die An' 
kündigung der Sekl. ihre Produkte seien :tn Sicherheit 
denen der Konkurrenz überlegen. sei im Bescheinigungs­
verfahren nicht widerlegt worden. Die Widerspruche 
zwischen den beiden vorgelegten SVGutachten könn­
ten im Provisorialverfahren nicht geklärt werden. Da 
die Kl die Unrichtigkeit der Werbeankündigung zu be­
weisen habe. sei ein Verstoß gegen § 2 UWG nicht be­
scheinigt. Die Kl habe auch die Unrichtigkeit der wei­
teren Werbeankündigung. das Gr..lndpror"il sei aus den 
vorhandenen Profilen nicht ableitbar. nicht bescheini­
gen können; auch hier lägen zwei widersprechende SV­
Gutachten vor. Der gesetzliche Nachschlüsselschutz er­
gebe sich aus .§ 22 PatG. Die Werbeaussage. Schließan­
lagen auf Zylinderschloßbasis böten maximale Sicher' 
heit, beziehe sich auf d3.S GP1-System; hiefür gelte das 
zur Werbeankündigung .. Höchste Sicherheit" Dargeleg­
te. Die Kl habe die Unrichtigkeit dieser Aussage nicht 
zu bescheinigen vermocht. 

Der RevRek der Kl ist nicht b~~chcigt. 
Zu den unter P 1, 2 und 3 J.ngeführten Werbean­

kündigungen vertritt die lUIWerberin die Auffassung. 
d~1 für die Richtigkeit dieser Alleinstellungswerbung 
die Bekl die Bewelslasr trage. Der Bekl sei aber die Be­
s~heinigung der Richtigkeit dieser Werbeanküodigung 
nIcht gelungen. so daß ein Verstoß gegen § 2 UWG an­
genommen werden müsse. 

Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden: 
Die sog Alleinstellungswerbung ist vor allem nach § 2 
VWG zu beurteilen. Sie ist unter diesem Gesichtspunkt 
dann zu beans.randen. wenn die ernstlich und objektiv 
nachprüfbar behauptete SpitzensteIlung nicht den Tat­
sachen entspricht oder die Ankündigung sonst zur Irre- "" 
führung der angesprochenen Verkehcskreise geeignet ist 
(OGH 1. 7.1980 . ..;. Ob 355/80 - Ersatzteillager - ÖBI 
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Aus der Spruchpraxis 

1981. 102; 2.6.1981. 4 Ob 365/81 - Österreichs bestes 
Bier - ÖBI 1981. 119, jeweils mwH, ua). Die Bcweislast 
für die Unrichtigkeit einer Werbeankündigung trifft 
grundSätzlich den Kl. Bei der AlleinsteIlungswerbung ist 
eine, Verschiebung der Beweislast dann möglich. wenn für 
den KI im Einzelfall mangels genauer Kenntnis der Tat-
umstände ganz besondere. unverhältnismäßige Beweis-
schwierigkeiten bestehen, wogegen dem Bekl die ent-

ÖSI1983 43 

keine Bedeutung zu. Die auf einen gesetzlichen Schutz 
hinweisenden Ankündigungen sind daher. wie das RekG 
richtig erkannt hat, nicht irreführend iS des § 2 UWG. 

sorechenden Kenntnisse zur Verfügung stehen und es üh' ki 
ihm daher nicht nur leicht möglich, sondern nach den § 2 UWG: a) IlTefü rende Bhc angwerbung bei der 

<traphl'schen Darstellung des Verhältnisses der ,.A/B-
Grundsätzen von Treu und Glauben auch ohne weiteres ,,--

Schichtleser" zweier Zeirungen. 
zul]1utbar ist, die erforderlichen Aufklärungen zu geben. b) K 'ter,'en f" d'/! Beurtel'lung der Ta" sch n s . n ur I u u g elg-
Entscheidend ist, ob die Umstände des konkreten Falles nung einer Werbeankündigung, insb bei sog, .. Blickfang-
ausnahmsweise eine solche überwälzung der Beweislast b wer ung". 
(Bescheinigungslast) auf den Bekl als gerechtfertigt er-
scheinen lassen (OGH 7.11.1972, 4 Ob 348/72 - Stahl- OGH 9.11.1982, 4 Ob 389/82 (OLG \-Vien 3 R 
rohrgerüste - ÖBI 1973. 53; 14.1.1975,4 Ob 367174 - 155/82; HG Wien 37 Cg 643/82) - A/B-Schichtleser, 
Echte Tidstpreise - ÖBI 1976, 16; 8.2.1977, 4 Ob 387/ Die KI ist Eigentlimerin. Herausgeberin und Verlegerin der 
76 - Fernschul-Gruppenunterricht - ÖBI 1977, 71 ua). Tageszeitung "Kurier". Sie begehrt. der bekl Inhaberin der 

Im vorl Fall kann J'edoch der KI eine Bescheinigung' - "Neuen Kronen-Zeitung" mit EV zu verbieten. Werbebehaup-
rungen über das Verhälmis der A/B-Schichtleser der beiden 

der von i..'1r behaupteten Unrichtigkeit der ,drei vorge- Tageszeitungen "Kurier" und "Neue Kronen-Zeitung" zuein-
nannten Werbebehauprungen ohne weiteres zugemutet ander in Form einer graphischen Darstellung zu unterlassen. 
werden, weil unverhältnismäßige Beweisschwierigkeiten bei der die Leseranzahl der AlB-Schicht der ,,1'euen Kronen-
im dargelegten Sinn schon nach der Art dieser Behaup- Zeitung" in einem aus 26 Münzen bestehenden. 110 mrn hohen 
rungen nicht bestehen. Eine Ausnahme von der aligemei- .1.,1üozscapd. die Leseranzahl der AlB-Schicht des "Kurier" 
nen' Beweislastregel. wonach der KI die seinem Unter- hingegen in einem nur auS 12 Münzen bestehenden und nur 
lassungsbegehren zugrunde liegende Unrichtigkeit einer 42 mm hohen Münzstapel wiedergegeben sind. Diese Damel-
Werbeankündigung zu beweisen (bescheinigen) hat, wäre lung sei deshalb unrichtig. weil sie für die "Neue Kronen-Zei-
daher entgegen der Meinung der RMWerberin nicht ge- tung" mehr. als das Zweieinhalbfache der Annhl von AlB-

Lesern des "Kurier" wiederspiegle. wogegen das [atsächliche 
rechtfertigt. Das RekG hat jedoch die der KI obliegende Verhälmis 582.000 Leser zu 378,000 Leser und somit nur 
Bescheinigung im wesentlichen aus der Erwägung als 1.54 betrall:e. 
nicht erbracht angesehen, daß - vor allem - im Hinblick Die Bekl erwidert. daß sie sich ausschließlich an Fach-
auf widersprechende SVGutachten eine Klärung der leute und nicht an ein breites i.~serpublikum wende. Die gra-
streitigen Fragen mit den Mitteln des Provisorialverfah- phische Darstellung habe nur Illustrationscharakter: die da-
rens nicht möglich sei, Die Versuche der KI. aus den SV- neben befindlichen Zahlenangaben seien hingegen richtig. so 
Gutachten für ihren Standpunkt günstige Folgerungen daß eine Irreführung nicht eintreten könne. 
abzuleiten. scheitern daran. daß der OGH auch im Provi- Das ErstG Uli~s den Sicherungsantrag ab und n:ohm fol-
sorialverfahren Rechts- und nicht Tatsacheninstanz is't genden wesentlichen Sachverhalt als bcsl:heinigt an: 
und daher an den vom RekG als bescheinigt bzw als nicht In der periodisl:hen Druckschrift "Werbung intern". Aus-

, . S al gabe v 18.6.1982. ist ein vierseiciges Inserat der Bekl erschi.:-
bescheinigt angenommenen achverh t gebunden ist. nen. In ihm steht auf der 1. Seite zu lesen: 
Die Auffassung des RekG, eine Tatfrage könne mit den "Der beste Qualitiitsbeweis für ein Produkt ist sein Ver-
,\1ittein des Provisorialverfahrens nichr geklärt werden, kaufserfolg. Wieso soUten gerade bei den Medien andere Maß-
ist eine vom OGH ebensowenig überprüfbare Tatfrage st:lbe gelten?" 
wie die Feststellung, ein bestimmter Sachverhalt sei be- Die einzelnen Wörter bzw Wortgruppen sind jeweils durch 
scheinigt oder nicht bescheinigt. Damit erweisen sich gezeichnete Münzstapel in verschiedener Höhe und Supel von 
auch die RMAusführungen zum eingangs angeführten Papiergeld voneinander getrennt. Unterhalb des Textes befin-
P -+ als verfehlt. den sich ebenfalls ein größerer und .ein kleinerer Münzstapel 

sowie ein Papiergeldstapel. über die Seiten 2 und 3 ist ein wei-
Zu dem von der Bekl behaupteten gesetzlichen Nach- terer Inseratentext verteilt: er lautet: 

schlüsselschutz (P 5, 6 und 7) vertritt die RMWerberin "Die .Krone' verkauft sich Tag für Tag an 1.9 f.lilIionen 
die Auffassung, daß die Ankündigung den Eindruck er- Leser. Der beste Qualitätsbeweis für ein Produkt ist sein Ver-
wecke. dem Käufer und Benützer des Schlüssels komme kaufserfolg. Natürlich sollte auch die Leserstruktur stimmen . 
.. über das sonst zur Verfügung stehende Maß hinaus ein Aber was nützt ei. wenn von einer Zeitung zwar 50% der Leser 

aus der AlB-Schicht kommen. und das sind dann nur 370.000 
gesetzlicher Schutz" in Form eines besonderen Rechtes Leser. Die .Krone' kann Ihnen 582.000 Leser aus der AlB-
auf Untersagung der Herstellung und des Besitzes von Schicht bieten und dazu 1.4 Millionen Leser mehr! Darunter 
Nachschlüsseln zu einern Schloß der Bekl zu; tatsächlich 313.000 Familien mit Schulkindern. 755.000 Hausfrauen. 
habe aber nur der Patinhaber einen Anspruch auf Unter- 887.000 Sc:heekkartenbcsitzcr. O,.mit bietet Ihnen die, ,Krone' 

den größten Supermarkt österreichs mit dem kaufknlftigsten 
lassung eines PatEingriffes nach § 22 PatG: Publikum (Daten It MA SO). Andere sprechen von Medien-

E d' ff k qualität - die .Krone· bietet Sicherheit. Rechnen Sie ruhig 
nrgegen leser Au assung ann aber den Ankündi- selbst: Mehr können Sie mit Ihrem Werbeschilling nicht er-

gungen eine Aussage über die Art des gesetzlichen reichen." . 
Schuues und dessen Geltendmachung nicht entnommen Auf der Seite 2 des Inserates. links neben dem vorerwähn-
werden. Die Ankündigungen werden dahin verstanden ten Text •• ind zwei Münzstapel a.bgebildet; der größere besteht 
werden, daß in bezug auf Nachschlüssel ein gesetzlicher aus 26 Münzen und ist 11 cm hoch. Darunter steht: "Krone 
Schutz besteht. Das entspricht aber den Tatsachen, weil AlB-Schicht." 
die Anfertigung von Nachschlüsseln (Zweitschlüsseln) Der kleinere der beiden Stapel ist 42 mm hoch und be-
zu den Schlüsseln und Schlössern der Bekl als Patlnhabe- steht aus 12 Münzen: darunter stehen die Worre: .. Kurier AlB­

Schicht" . 
rin nur ihr, nicht aber auch gewerbsmäßigen Schlüssel- LUd' al 1980 fi I d AlB S h' h f aut , •• e la.an yse ent le en aus er - C IC t au 
diensten erlaubt ist. Dieser geseuiiche Schutz wirkt sich den "Kurier" 378.000 Leser und auf die "Neue Kronen-Zeitung" 
auch auf die Schlüsselinhaber aus. Der Frage, wer zur 582.000 Leser. 
Geltendmachung der sich daraus ergebenden Rechte (§ 22 Das Relr.G I!'Tli~ß die EV, Der R~R~1r. der Bekl blieb ~r' 
PatG) berechtigt ist. kommt in diesem Zusammenhang folg/os. 
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